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 Veröffentlicht am 20.09.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

50/03 Personenbeförderung Güterbeförderung

Norm

AVG §37;

GelVerkG §16;

Rechtssatz

Der Umstand, dass ein Bewerber um eine Konzession sowohl der Behörde als auch der zuständigen Fachgruppe

wegen seiner Tätigkeit im Kraftfahrlinienverkehr bekannt ist, enthebt die Behörde nicht der Verp>ichtung, über das

Konzessionsansuchen ein dem Gesetz entsprechendes Ermittlungsverfahren durchzuführen.
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